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Grundversorgungsauftag der Deutschen Post 

 
Liebe Genossinnen und Genossen,  

ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,  

sehr geehrte Mitglieder in Kommunalparlamenten, 

    
 
kleinere Orte müssen zunehmend erleben, dass die einzige 

Postfiliale weit und breit geschlossen wird. Die Deutsche Post 

versucht zu sparen, wo es geht und lässt die Gemeinden und 

Kommunen allein. Sie hat jedoch einen gesetzlichen Auftrag zur 

Grundversorgung! 

    

In der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) §2, 1 ist 

festgehalten:  

 

"In allen Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnern muss 

mindestens eine stationäre Einrichtung vorhanden sein; dies gilt 

in der Regel auch für Gemeinden, die gemäß landesplanerischen 

Vorgaben zentralörtliche Funktionen haben. In Gemeinden mit 

mehr als 4.000 Einwohnern und Gemeinden, die gemäß 

landesplanerischen Vorgaben zentralörtliche Funktionen haben, 

ist grundsätzlich zu gewährleisten, dass in zusammenhängend 

bebauten Gebieten eine stationäre Einrichtung in maximal 2.000 

Metern für die Kunden erreichbar ist. Bei Veränderungen der 

stationären Einrichtungen ist frühzeitig, mindestens zehn Wochen 

vor der Maßnahme, das Benehmen mit der zuständigen 

kommunalen Gebietskörperschaft herzustellen. Daneben muss in 

allen Landkreisen mindestens je Fläche von 80 Quadratkilometern 

eine stationäre Einrichtung vorhanden sein." 

http://www.gesetze-im-internet.de/pudlv/__2.html 

    

Sicher kann es sein, dass ein Dienstleister der Post – sei es ein 

Bäcker, eine Tankstelle, ein Zeitschriftenladen – die 
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Postdienstleistungen nicht mehr anbietet aus Vertragsgründen 

oder wegen Geschäftsaufgabe. Dann ist die Post jedoch 

verpflichtet, eine Ersatzlösung zu schaffen. 

    

Solltet ihr davon betroffen sein, dass in Orten mit mehr als 2.000 

Einwohnerinnen und Einwohnern die letzte Filiale geschlossen 

wird, so wehrt euch! Zuerst beschwert Euch bei der Post AG und 

besteht auf einer Ersatzlösung, hilft dies nicht, dann wendet Euch 

an die Bundesnetzagentur: 

 
 

Verbraucherservice Post 
    Bundesnetzagentur 

 Tulpenfeld 4 
    53113 Bonn 
   Tel.: 030 22480 - 500 
   Fax: 0228 14 - 6775. 
    
    
   Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
    
   Ralph Lenkert 
 
 
 
 


